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M¡ße: 35,5 cm x 26 cm x 15 cur

Zrveiseitig beschriebenes Altärchen. Giebel und Sockel

strrk beschädigt. Sehr nachlässige Schrift. Oben Schale'

d: FortLrnae / Daui(us) Sabi(nus) / u(otum) s(oluit)

l(ibtns) m(erito)

.ê.;,,

b: Fortun / ae / Qfuintus) ' Daccius / Sabinus /5

u (tÍu m) s (oluit) l(íbens) m(erito)

Für Fortuna (weihte diesenA-ltar) Quintus Daccius Sabi-
nus in froher Dankbarkeit aufgrund eines Gelübdes.

Der Fortunaaltar wurde von Q. Daccius Sabinus

aufgestellt, der offenbar ein Provinzialer war und eín

keltisches Nomen trägt (vgl. Holder I 1212f.; 'Weis-

gerber 256). Der Altar ist beidseitig beschrieben,

wobei man (Jnterschiede in Art und Ausführung

feststellen kann, die einer Erklärung bedürfen. A,uf

der Frontseite fìnden sich der Name der Göttin, der

stark abgekürzte Name des Dedikanten und die obli-
gatorische Weiheformel VSLM. Die Querhaste cles L

ist schräg nach unten gezogen. Es ist nicht auszumâ-

chen, ob dies auf einen Steinmetzfehler zurückgeht

oder eine Wiedergabe des sog. Actuaria-Stils darstel-

len soll, zumal es sich bei dieser Buchstabenlorm um

einen Einzelfall handelt. Auf der Rückseite erscheint

das L in seiner ursprünglichen Form, auch der Name

des Daccius Sabinus ist vollständig ausgeschrieben,

jedoch verteiit sich der Name der Fortuna aus

Platzgründen auf zwei Zellen: die Dativendung

mußte in wesentlich kleinerer Schrift unter die Ein-
gangszeile gesetzt werden - eine Nachlässigkeit, die

keinesfalls die Zustimmung des Auftraggebers gefun-

den haben dürîe. Dies scheint jedoch nicht der Grund

dafür gewesen zu sein, wârum man auf der Rückseite

denselben Text nochmals anbrachte - nur anders ge-

schrieben. Nahe des Fundorts am Appellhofplatz ent-

deckte man einenAltar des Castor, der zwar inschriftlos,

aber allseitig mit Reliefs versehen war. Dies läßt vermu-

ten, daß beide Altäre von allen Seiten zugänglich und

einzusehen waren. Die kubische Form des Daccius-

Altars und die Opferschale, die auf ihm angebracht war,

könnten ebenfalls darauf hindeuten.

Dat.:2.-3.Jh,.

Literatur: CIL XIII 8182; Klinkenberg 1906, 231; Schoppa 67

Nr.93 undTäf.78; Römer an.r Rhein 156,4nm.68.

Nr.35 I Weihinschrift
Datenbank ID:40
Inv-Nr.: -
Galsterer 1975 Nr.24
AO: verloren

FO:Kö1n; unmittelbar vor dem römischen Stadttor an

St. Mauritius, zusanmen mit einem Postament fur

eine lupiterstatue, einem Fragnent einer Säu1e mit

Darstellung des Mars (vielleicht lupitersäule) und den-r

Teil einer Säu1e mit der Inschrift ,,Deo Invicto" (Nr. 16).

Maße: ca. 22 cm x 30 cln [7 x 10 Daumen]

I
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Nr. 33 |'Weihinschrift (Kalkstein)
Datenbant ID:41

Inv-Nr.:362

Galsterer 1975 Nr.25

AO:l{öln RGM
FO: Köln; Burgnraueq ir-r.t Garten von Haus Nr.21 (lnv.;Veith

1 885, 43); in der l{upfergasse (Lersch 1 839, 72) unnrittelbar

südlich von der Burgmauer. Geftinden r-nit acht weiteren

Inschriften, vgl. oben Nr. 18.

Maße: 30,5 cm x 20,5 cm x I0 cnr

Altärchen, stark ver"wittert und abgeschlagen. ln der letzten

Zeile und in-r Sockel tieGs Loch.

Fortunae / sacrum / Attius / Firmts /5 ex þilsu

Der Fortuna geweiht.Actius Firmus (errichtete diesenAl-
tar), da sie (= die Gönin) ihrl imTiaum erschienen war.

Der Dedikant Attius Firmus weihte diesen heute srark

ver-witterten und abgeschlagenen Altar der Fortuna ,,ex
visu", d.h. infolge einerVision. Hierbei handelt es sich oÊ
fenbar um eine nicht-römische Kultform - im Gegensatz

zu ,,ex voto", der häufigsten Formel auf rörnischen'W'ei-
haltären. Allerdings ist die Lesung der lerzten Zeile nicht
eindeutig, da derA-ltar an dieser Stelle ein tiefes Loch auÊ
weist. Daher ist auch die Lesung ,,ex iussu" denkbar, was

aber auf denselben Sachverhalt hinausläuft. Der Name
Attius scheint römisch zu sein, doch der Schein rrügr.Tär-
sächlich handelt es sich um eineVariante eines keltischen

Personennarnens, der nur in seiner inschriftlichen Form
dem lateinischen Formular ângepasst wurde. Zahlreiche
Belege flir nrit ,,Att-" gebildete Namen aus dem Rhein-
land weisen darauf hin (zurVerbreitung der mit ,,Att-"
beginnenden Namen vgl. .Alfòldy, Epigraph. Studien 4,
Köln-Graz 1967,I2tr.).Zudem trägt Firmus ein im rhei-
nischen Germanien beliebtes Cognomen. Das Fehlen des

Praenomens kann als K¡iterium für eine Datierung ins

3. Jh. dienen. Ein weiterer Fortunaaltar wurde zusam-
men mit diesem aufgefunden. Dies könnte als Hinweis
aufein Fortunaheiligtum am Fundort in der Kupfergasse

gedeutet werden, wenn nicht zahlreiche'W'eihinschriÍìen

anderer Gottheiten an derselben Stelle aufgetaucht wären.
DieseTätsache scheint doch eher ein Indiz für die spätere

Verwendung der'Weihaltäre als Bausteine zu sein, als für
ein Heiligtum an dieser Stelle. Statistische Úber'legr.rngen

führten Kajanto dazu, in der im römischen Germanien
verehrten Fortuna eine einheinrische Göttin zu vernu-
ten, die in der Interpretatio Romana mit Fortuna iden-
tifiziert wurde. Aufgrund des ungewöhnlich hohen An-
teils ân Fortunaweihungen am Gesamtaufl<omrnen von
'W'eihìnschrift en und der relativen Dichte solcher'W'eihin-
schriÍten in Köln natun er an, die Substanz des römischen
Fortunakuits, der es in der römischen Kaiserzeir ohnehin
an einer klaren Definition mangelte, sei den Provinzia-
len unbekannt gewesen, die stattdessen eine ihrer eigenen
Gottheiten unter dem Begrift-Fortuna verehrt und diese

ggf durch Epitheta nãher definiert hätten. In diesem Fall

feLrlt allerdings jegliches erläuternde Epitheton. Mangels
gegenteiJiger A,nhaltspunkte kann man daher nicht um-
hin, sich in der von Attius Firmus verehrten Fortuna die
regrrläre römische Gottheit dieses Namens vorzustellen.

Dat.:2.-3.Jh.

Literatur: CIL XIII 8181; Klinkenberg 1906, 231; Schoppa

67 Nr.94 undTaf.78.

Nr.34 | Veihinschrifr (Kalksrein)
Datenbank ID: 42

Inv.-Nr.:457
Galsterer 1975 Nr.26
AO: Köln RGM
FO: Köln;Appellhoþlatz. Gefunden zusamnìen mit einern

- inschriftlosen - Altar fiir Castor, der allseitig mit Reließ
versehen war (anscheinend verloren,jedenfalls nach FO
nicht identisch n'rit Nr. 13). Beide Altäre waren von allen

Seiten zugänglich, standen also frei.


